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§ 55i WRG 1959 Vorläufige
Bewertung des Hochwasserrisikos

 WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959
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1. (1)Für jede Flussgebietseinheit ist bis zum 22. Dezember 2011 eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos

vorzunehmen.

2. (2)Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos ist auf der Grundlage verfügbarer oder leicht abzuleitender

Informationen, wie etwa Aufzeichnungen und Studien zu langfristigen Entwicklungen, insbesondere zu den

Auswirkungen von Klimaänderungen auf das Auftreten von Hochwasser, durchzuführen, um eine Einschätzung

der potenziellen Risiken vorzunehmen. Sie hat zumindest Folgendes zu umfassen:

1. 1.in geeignetem Maßstab angelegte Karten der Flussgebietseinheit, aus denen die Grenzen der

Einzugsgebiete und Teileinzugsgebiete sowie die Topografie und die Flächennutzung hervorgehen;

2. 2.eine Beschreibung vergangener Hochwasser, die signifikante nachteilige Auswirkungen auf die

menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten hatten und bei denen

die Wahrscheinlichkeit der Wiederkehr in ähnlicher Form weiterhin gegeben ist, einschließlich ihrer

Ausdehnung und der Abflusswege sowie einer Bewertung ihrer nachteiligen Auswirkungen;

3. 3.eine Beschreibung der signifikanten Hochwasser der Vergangenheit, sofern signifikante nachteilige Folgen

zukünftiger ähnlicher Ereignisse erwartet werden könnten;

4. 4.eine Bewertung der potenziellen nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser auf die menschliche

Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten unter möglichst umfassender

Berücksichtigung von Faktoren wie der Topografie, der Lage von Wasserläufen und ihrer allgemeinen

hydrologischen und geomorphologischen Merkmale, einschließlich der Überschwemmungsgebiete als

natürliche Hochwasserrückhaltegebiete, der Wirksamkeit der bestehenden vom Menschen geschaffenen

Hochwasserabwehrinfrastrukturen, der Lage bewohnter Gebiete, der Gebiete wirtschaftlicher Tätigkeit und

langfristiger Entwicklungen, einschließlich der Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von

Hochwasser.

3. (3)Bei der Durchführung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos ist das in § 55h Abs. 1 festgelegte

Verfahren sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Frist zur Erfüllung der Berichtspflichten

gegenüber der Europäischen Kommission (§ 55o Abs. 5 Z 1) dem Landeshauptmann einen Entwurf für die

vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos zur Verfügung zu stellen hat. Der Landeshauptmann hat den ihm

übermittelten Entwurf anhand der ihm zur Verfügung stehenden Umweltdaten auf seine Plausibilität zu prüfen

und erforderlichenfalls unter Anschluss der entsprechenden Unterlagen und Daten zu ergänzen und dem

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft binnen sechs Monaten ab

Übermittlung zurückzustellen. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

hat den Austausch von für die vorläufige Bewertung relevanten Informationen mit den zuständigen Behörden der

betroffenen Staaten sicherzustellen.

4. (4)Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos ist bis zum 22. Dezember 2018 und danach alle sechs Jahre

unter besonderer Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von

Hochwasser zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren.
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